
~ Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 


für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 


hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer 	 Bernd Petermann 

und den Beisitzer 	 Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der 1 

• Netzbetreiber· 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am --beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01.2014 bis zum 31 .12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender

jahr anzupassen. sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

4. 	 Ein Widerruf bleibt vorbehalten. 

­

­
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GRÜNDE 

1. 	 Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat. 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG Ober die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. 	 Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 23.07.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu ge­

mäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der Stel­

lungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

04.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3). 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
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den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übemiitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho­


den gemäß Anlage 3 ARegV 


Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhebe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß§ 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen(§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien. andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt. mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 

Seite 6 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden. 

4. 	 Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 11.11.2013 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vorn 13.12.2013 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

­
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Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01 .2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre {§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

1
EO 1 =KA dnb 1 + (KA-.o + (1 - V 1)·KA u )·(VPI - PF •) ·EF 1+01 + {VK 1-VK o) +S1 

VPl o 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.1), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb.o) und die beeinflussbaren Kosten {KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI 0) 

nach§§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach§ 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach§§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos {S ,) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 
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2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o} zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

t ion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 
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2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb. 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb,0). Somit gilt: 

KA vnb.o =(GK - KA dnb,o) • EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Oie 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach§§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegVergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

­
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der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 s. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach§ 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen. dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Met hodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches veiwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

F rontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältn is zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird , verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des .best-of-four" gemäß§ 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Oie individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Stochas tische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

Seite 13 von 34 



enthalt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß § 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen An­

lage 5 ausgewiesen. 
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2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri· 

gen Anlage 5 Ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 


§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 


Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr· 

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. 	 Vergleichsparameter nach§ 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

­

­

­

­

­

­

­
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Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge. 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs

energie. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß§ 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

­

­
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Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden: ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß§ 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß§ 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertre ter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 
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Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• Stromkreislänge HS - Kabel 

• Stromkreislänge MS - Kabel 

• Stromkreislänge HS • Freileitungen 

• Stromkreislänge MS • Freileitungen 

• Anschlusspunkte 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HSIMS 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Zählpunkte 

• Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• Versorgte Fläche NS 

• Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter .Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 
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MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 


werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­


te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 


Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene HS - Frei leitung: 


Der verwendete Parameter .Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 


die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Freileitungen in der 


Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 


in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­


trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 


stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 


Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 


Der verwendete Parameter .Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 


ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Freileitungen in der 


Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 


Länge in km ermittelt. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
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trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des In 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die .Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übero;ibe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

­

­
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Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 


Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 


sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 


auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden ­

diese Größe einmal subtrahiert werden. 


Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 


die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­


messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­


stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 


Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand In 


der Netzebene MS berücksichtigt. 


Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­


tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 


Monaten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 


leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 


wieder in Betrieb genommen werden kann. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­


betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­


rigiert Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 


wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 


Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 


die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
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messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­


stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 


Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 


der Netzebene NS berücksichtigt. 


Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­


alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­


naten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 


steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 


in Betrieb genommen werden kann. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­


betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­


rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 


wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 


Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zählpunkte: 


.Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 


wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 


Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 


Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­


schlossenen Geschäftsjahres. 


Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 


Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­


gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif. 1 EEG), 


die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­


schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 


Zusätzlich wurde noch die Summe der install ierten Erzeugungsleistungen aller de­


zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG. die an die jeweilige Netz-
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oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 


Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­


zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­


derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 


Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 


auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Versorgte Fläche NS: 


Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­


schlossenen Gebiets. die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­


sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 


Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 


Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 


(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 1001200) sowie Straßen, Wege und Plätze 


(Flächenschlüssel 51015201530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 


Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­


rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 


der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­


schlossenen Gebiete. 


Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 


Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 


Stromkreislänge NS: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­


länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­


bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­


che Länge in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 
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werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefügten Gutachten des Beraterkon­

sortiums SwissEconomics I SUMICSID. 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

Seite 24 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt , 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartiiswert um mehr als den 1,5fachen Quartiisabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt. mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 
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Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. 	 Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ... Beschlusskammer 8 ... Aktuelles). 

2.3.2. 	 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag ;:rnf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen(§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei

bers (1 ) 0 ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb.o) und 

­
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den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV}. Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1 . Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil. KA b.o} 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 • t. 

Jahr t v. 
2014 1 0.2 

>---­
2015 2 0.4 
2016 3 0.6 
2017 4 0.8 
2018 5 1.0 
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2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 201 1. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPl 1/VP1 0 der in Anlage 1 zu§ 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsfonmel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 201 1 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,01 96. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vergehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102.1 
2012 104.1 
2013 106,1 
2014 108.2 
2015 110.3 
2016 112.5 
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Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Oie Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 201 1 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPl,/VPlo 
2014 1.96% 
2015 3.96% 
2016 5,99% 
2017 8 07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti· 

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs· 

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver· 

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili· 

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF 1=(1 + 0,015) A t • 1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender· 

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird Ober diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß§ 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz· 

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 
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Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. 	 Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines öffentlich­

rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 

sind die Netzentgelte der Kalenderjahre um die nachfol­

gend genannten Beträge zu 

2.11. 	 Freiwillige Selbstverpflichtung Verlustenergie 
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111. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

bis 11und12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß§ 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.) . Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden. die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 
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Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

VI. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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VII. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 531 13 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, de~ 


Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 


Petermann Wetzl 

­
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen~ 

Zwischendokumentation 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, 


Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter 


o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01 .01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV Im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach§ 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 
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nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmlndernden Erlöse und 

Erträge nach§ 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß§ 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bllanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 

. Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [.„] Soweit die Entgelte kostenorienliert gebildet werden. 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­

sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 StromNEV er­

stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­

tätsverteilung zu entnehmen. 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem Im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfählg. 

Der Netzbetreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der 
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Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob· 

liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mifwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb· 

liehe Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21 ; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472106 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kos tenpos itionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten Ober eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden. die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c} Besonderhei ten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren. sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d . § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­
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ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/1 O - .EnBW Re­

gional AG"). Mil diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge· 

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen. als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen. sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht. bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 
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e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß 

§ 4 und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der 

GuV überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern 

diese betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen 

als Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

- 6 ­



1.1. Materialkosten 

1.1.1 . Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanz.kreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß§§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen. ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Wird die Auf­

griffsgrenze überschritten, so sind die entsprechenden Mengen nicht berücksichti­

gungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass die Ver­
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lustmengen tatsächlich angefallen sind und die Überschreitung des Zielkorridors 

nicht auf Ineffizienzen beruht. 

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht: 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist 

mit anzusetzen. 

1.1.1.2. 	 Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 
Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. 	 Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

- 8 ­



Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­

lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 
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Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­

bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf­

wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 

bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 

EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen. um die störende Netzllberlas­

tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 

1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­

zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­

brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 

Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 

dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verl u~tenergie für das Jahr 2011 heranzuziehen. Der NetzbetreibF!r konnte die 
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Sachgerechtigkeit der angesetzten Kosten nachweisen, so dass der geltend ge­

machte Betrag in voller Höhe anerkannt wird. 

1.1.1 .4. 	 Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­

treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhiindler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem. ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 
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wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 

dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1 .12.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1 .1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1 .1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.) 
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1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die In der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 7). 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern. 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

Bei Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 
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Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 2s·, d.h. Wirkleistung = 90 %). muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun­

gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 

Sinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten (.Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 

In der Position 1.1.2.3. sind 

1 

 ~nthalten. 1
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1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Die Anpachtung von Netzanlagen kann dazu führen, dass sich der Netzanschluss an 

eine höhere und somit günstigere Spannungs- oder Umspannungsebene verlagert. 

Nach § 1g Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall, wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines .angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert, festgelegt. Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 ARegV. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. Sa StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen. wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvoll7iehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 
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bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

Der Netzbetreiber hat einen gesonderten Erhebungsbogen 


1 übermittelt. 


1.1.2.6. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungsleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­

tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 

Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­

sprechend. 

Der Netzbetreiber hat hierfür Kosten in einer Höhe vo~ 1geltend gemacht. 

In den Vorjahren sind Kosten für Wartung und Instandhaltung in folgender Höhe an­

gefallen: 

Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. 

Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netz­

betriebs nicht periodisch, im laufe der zweiten Regulierungsperiode, wiederkehren, 

sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der 

Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Her­

anziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Fest­
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legung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den 

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht verein· 

bar, wenn das Ergebnis der Kostenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die 

Festsetzung der Erlösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt 

sind, die ausschließlich in diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall 

sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen 

sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel darlegt. 

dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im laufe der Regulie­

rungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. 
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1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren­

ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­

willigen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden. also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc .. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter 

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä­

tigkeit. Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

­
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Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

1.2.2. 	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un
terstützung 

Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. § 275 Abs. 2 Nr. 6b HGB (Ar

beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und 

aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 

HGB (Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an 

Pensionskassen, Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungs

einrichtungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschafts

mitglieder) zusammen. 

1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Alters

versorgung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung 

sind. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendun

gen in die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 Abs. 2 Nr. 6b 

HGB (Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Ange­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­
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stellten-, Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversiche· 

rung)) sind ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen 

dem Effizienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch 

die Übernahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das M;irktzlnsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emit­

tenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0, 1 %. Kreditkosten, die aus 

einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzu­

erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei 

denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeitsent­

schädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 
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Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für .Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Oie Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli ­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt .A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze Rei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen. es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

1.4. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 

dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­
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werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1 

Nr.3 ARegV dar. 

1.5. 	 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fel­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. 	Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.2. 	Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei
träge 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

­

­

­
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1.5.3. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 

zu verbuchen. 

1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­

chen. 

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­

chen. 

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechP.n. Alle Beratungsleistungen müssen sich 
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auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Werbung und Spenden sind, soweit sie 

als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation 

nicht berücksichtigungsfähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können. 

da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht 

erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorien­

tierte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) 

nicht erfasst. 
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1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 

1.5.9. Bewirtung und Geschenke 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­

chen. 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 

Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierl ichen Prozessen langlebiger Wirt­

schaftsgüter auszugehen. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rücksichtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfä lle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das R1s1ko des ForderungsausfC:1lls 
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der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berOcksichtigungs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls, der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

1.5.12. 	 Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 
4 StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.Sb ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.13. 	 Sonstiges 

Der Netzbetreiber hat unter der Position 1.5.13. Insgesamt Kosten 



• 27. 




1.5.14. 	 Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstä­
tigkeit 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Siehe unten Ziffer 7. 

1.5.16. 	 Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäf­
tigten Betriebsangehörigen 

Siehe unten Ziffer 7. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der§§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkula torischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01 .01 .2006 aktiviert wurden (Altanlage), und A11lagegotem, die ab dem 

01 .01 .2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und vergleichbare Fallgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­

­

­
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schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Hers tellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist. dl'!!>!'> sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhallungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 
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Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

Betreiber von Netzen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen können die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

für Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung In Deut­

scher Mark liegt alternativ anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten und einer Rückrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes ermitteln 

(§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV). 

Entscheidend bei der Ermittlung der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten des Sachanlagevermögens ist, dass die hierzu herangezogenen (zeitnahen 

üblichen) Anschaffungs- und Herstellungskosten keine qualitativen Veränderungen 

aufweisen, da durch die Rückindizierung mithilfe der anwendbaren Preisindizes le­

diglich die reine Preisänderung herausgerechnet wird. Die Berücksichtigung von An­

schaffungs- und Herstellungskosten, die mit einer qualitativen Aufwertung verbunden 

sind, würden deshalb zu einer Überbewertung der ermittelten historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten führen. 

Aus diesem Grunde ist bei der Ermittlung der Ausgangswerte des DDR­

Altanlagevermögens von den Werten auszugehen, die in der DM-Eröffnungsbilanz 

ausgewiesen sind. Dies ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 6 Abs.3 S.3 

StromNEV: 

.,Im Falle der Elektrizitätsversorgungsnetze {. „] können rar jene 

Anlagegüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen 

Bewertung in Deutscher Mark liegt, die Anschaffungs- und Her­

stellungskosten unter Verwendung zeitnaher üblicl1er Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten und einer Rückrechnung mittels 

der anwendbaren Preisindizes ermittelt werden.• [Anmerkung: 

Hervorhebungen und Kürzung durch den Verfasser} 

§ 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nennt zwei mögliche Zeitpunkte als Referenz für die Be­

wertung des DDR-Altanlagevermögens. Es wird die „Errichtung" und die .erstmal ige 

Bewertung in Deutscher Mark" erwähnt. Die .Errichtung" scheidet jedoch ersichtlich 
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als Bewertungszeitpunkt aus, da vielfach nicht einmal Näherungswerte des DDR­

Sachanlagevermögens oder Informationen über die sonstige vorhandene Infrastruk­

tur bekannt waren. Insoweit verbleibt die Zeitnähe zur erstmaligen Bewertung des 

Sachanlagevermögens in deutscher Mark als möglicher Referenzpunkt. Eindeutig 

wird in der Formulierung des § 6 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht auf eine Zeitnähe der 

Bewertung des Sachanlagevermögens zu der erstmaligen Entgeltgenehmigung ab­

gestellt und somit kein Gegenwartsbezug hergestellt. Hätte der Verordnungsgeber 

eine entsprechende Regelung treffen wollen, so wäre es ein leichtes gewesen die 

Verordnung entsprechend unmissverständlich zu fassen: 

„[...] unter Ve1wendung im Antragszeitpunkt Oblicher Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten[ ... ]" [Anmerkung: Kürzungen und 

hervorgehobene Ersetzung durch den Verfasser/] 

Eine solche Formulierung hat der Verordnungsgeber aber gerade nicht gewählt, so 


dass ersichtlich nicht auf einen Gegenwartszeitpunkt abgestellt werden darf. Viel­


mehr soll die größtmögliche Zeitnähe zur tatsächlichen Erstellung des Anlagengutes 


gewährleistet werden. 


Die DM-Eröffnungsbilanz enthält auf Basis der seinerzeit zeitnah ermittelten Tages­


neuwerte und der handelsrechtlich angesetzten Nutzungsdauern Restwerte. Die An­


schaffungs- und Herstellungskosten sind daher aus den, den Restwerten zu Grunde 


liegenden Tagesneuwerten unter Heranziehung der anwendbaren Preisindizes um­


zurechnen. 


2.1 .1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berOcksichtigungsfähigen 

­

­
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Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern. unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen .Kaufering•­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 • SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendlge 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­
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gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation ­

dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben fol­

gend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer 

Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut 

die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermögen 

verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgliche Verände­

rungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichtigungsfähig. 

Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen 

Anlagengruppe Im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal gewählte Nutzungs­

dauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzuführen, um das in § 

6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzu­

setzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsge­

wöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung un­

verändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen Beschlusses BKS- 07/260 bereits 

geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen. es sei denn 

Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anla­

gengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 
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2.1 .2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­

sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorsich sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 

Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni­

schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit­

punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 
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betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von 

Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zu erfolgen (§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV). 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen lnnati­

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01 .01.2006 aktiviert, Nettosubstanzerhal­

tung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50, 

21 .08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. 	 für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

­

­
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b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent: 

4. 	 für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung}, dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

­
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sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

Rest\\'en ,", 1 Rest\\'er1uu1r.,
Kalk.Jahresabschreibung, = x EKQuo1e + x FKQuo1e 

Rcstnul2uf'Gsdauer, Rcstnul1.uf'GSdaucr, 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­

weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­

schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNC:V gewählten Nutzungs­
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dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

AK/llK,
Kulk.Jahrcsnbschrcibung, = ---' ­


ND, 


2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach§ 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

­

­

­
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Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist § 32 Abs.3 S.4 anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kalkulatori­

schen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in Anlage 1 

zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu Grunde 

gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 
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In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibi lisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prlifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

.s2· des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten . 
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Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 

ObergrenzeUntergrenze Anlagengruppe 
StromNEV StromNEV 

Kabel 220 kV 40 50 

Kabel 110 kV 
 40 50 

Kabel Mittelspannunasnetz 
 40 45 

Kabel 1 kV 
 45 

Kabel Abnehmeranschlüsse 


40 
45 


F reileitunaen 110-380kV 

35 
40 50 


Freileitungen Mittelspannungsnetz 
 40 

Freileitungen 1 kV 


30 
40 


Freileitungen Abnehmeranschlüsse 

30 
30 35 


Stationseinrichtungen und Hilfsanla­ 45 

aen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-. Mess- und Uberspan­

35 

25 30 
nungsschutzeinrichtungen, Fern­
steuer-, Fernmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteue­
rungsanlagen einschließlich Kopp­
lungs.-. Trafo- und Schaltanlagen 
Sonstiaes 20 30 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 35 

Hauotverteilerstationen 
 25 35 

Ortsnetzstationen 
 30 40 
Kundenstationen 30 40 

Stationsaebäude 
 30 50 
Allgemeine Stationseinrichtungen, 25 30 
Hilfsanlaaen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenauf­ 25 30 
züge einschließlich Laufschienen, 
Aussenbeleuchtung in Umspann­
und Schaltanlaaen 
Schalteinrichtunaen 30 35 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel­ 25 30 
de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 
Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichtunaen 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelver­ 30 35 
tei lerschränke 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 20 25 
TFR-Emofänaer 
F ernsorechleitunaen 40 
Fahrbare Stromaaareaate 

30 
15 25 

Grundstücksanlagen, Bauten für 25 35 
Transportwesen 
Betriebsgebäude 50 60 
Verwaltunasaebäude 60 70 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, 8 10 
Werkzeuae/Gerätel 
Werkzeuge/ Geräte 14 18 
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Untergrenze Obergrenze 
Anlagengruppe 

StromNEV StromNEV 
Laoereinrichtuno 14 25
Hardware 4 8 
Software 3 5 
Leichtfahrzeuoe 5 5 
Schwerfahrzeuoe 8 8 

2.3.4 BerOcksicht igungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö· 

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 

Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­

gengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 
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3. 	 Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach§ 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hi1;11bei durch Addition der 
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Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr 1. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht Ober die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 
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3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV !). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapita l auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1(BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Ab7ugskapita l 
Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK ll 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt. der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­


gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestim­


mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­


den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­


lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde. Berück­


sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 


Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 


Die berücksichtigungsfähig en Mittelwerte der kalkulalorischen Restwerte des Sach­


anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla­

­
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gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1 .2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StrornNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bllanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StrornNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vorn Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.}. Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6108, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstich tag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­
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sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­

standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung. ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt. dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [.„ ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79107 , Rn. 261.). 
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Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung• kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhallen der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 

verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

S;:ichanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 


Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­


verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 


Finanzanlagen sind vielmehr nur berOcksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 


des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 


nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­


gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 

EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 
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Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 

kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun

gen gellend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 


Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­


stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­


und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­


schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­


men. 


Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

­

­

­

­
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geringe Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht. zeigt das vielmehr. dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s.o.). 

- 51 ­



3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstocke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem. dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze. die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der 

Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1.4.2 Abzugskapital 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell­
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schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 

3.1.4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­

währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­

sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

3.1.4.2.2 Erhaltono Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­


sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 


nach§ 6 StromNEV (BNV f) aus Anlage 2. 


Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­


tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendlge Eigen­


kapital nach § 6 StromNEV (BNEK f) aus Anlage 2. 


Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 


sich aus Anlage 2. 


­
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3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
trlebsnotwendlges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 


wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 


Im Überbl ick: 


Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der belriebsnotwendigen Al/anlagen 
zu Tagesneuwerten • Eigenkapilalquole (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restweite des Sachanlagevermögens der betriebsnolwendigen Al/anlagen 

zu historischen AKIHK • Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Res/werte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 
zu hisloriscl1en AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnolwendlge Finanzanlagen 
+ 	 belriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
= 	 Betriebsnotwendiqes VennOOen II tBNV III 

Steueranteil der Sonderpos/an mit Rücklagean/eil 
Abzugskapital 
Verzinslir.hRs Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiqes Eigenkapital II <BNEK //J 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV /0 
sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens. soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri

elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlagen im Bau. 

Grundstocke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf hochstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kolkula

­

­
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torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist(§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40% so Ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV lf) aus Anlage 2 Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK lf) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
libersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK /f) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV /f) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK /f) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 

übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II > 40% =BNEK II - BNEK II s 40% =BNEK II- (BNV 11 • 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK //) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

­

­
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notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapi tal 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betnebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen {§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKIHK 

I { Kalk. RW des Sacl1anlagevermöge11s der betriebsnotwendigen Al/anlagen zu 

Tagesneuwerten · Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der belriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK • Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK J 
= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2. 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2. 


3.5. 	 Ermittlung der Zinsen für d ie beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 

unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­

gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­

schaftsteuer festgelegt. 

­

- 56 ­



Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II S 40% • Anteil SAVneu • 9,05 % + BNEK // s 40% • Anteil SAValt • 

7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht Ober Sachanlagevermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der .Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe". 1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2003 4,98 

2004 3,73 3,55 4 ,00 

2005 3,17 3,06 3,70 

2006 3,74 3,78 4, 15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,08 3,28 5,54 

2010 2.43 2.45 4,03 

2011 2,42 2,74 4,26 

0 10 Jahre 3,53 3,62 4,80 

Diese Reihen können auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: ,Geld- und Kapitalmärkte > Zinssätze und 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa­
piere inländischer Emittenten" abgerufen werden. link: 
http://www.bundesbank.defNavigationfOE/Stoti31JkcnfZeitreihon_Dotcnoonkcn/Mokrooekon 
omische_Zeitreihenl1ts_list_node.html?listld=www_s140_it01 
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Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert 

die negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapital­

verzinsung stellt somit lediglich einen .rechnerischen Zwischenschritt" dar. 

Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die Er­

mittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfällt. Da die negative Ei­

genkapitalverzinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb 

der nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 

Prozent darstellt. sind die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 Stom NEV anzu­

wenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus­

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut. das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31 .05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 

28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vermö­

genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem für Neuanlagen 


maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 


In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­


sung aus Pächter und Verpächter wird dem Netzbetreiber über den in Ansatz ge­


brachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute ge­


bracht (BGH, EnVR 79/07 - .SWU Netze GmbH", S. 18). 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln_ Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Spoyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück· 

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK 11540% • Anteil SAVall • 7, 14 % + BNEK II s 40% • Anteil SAVneu • 

9,05 % + BNEK II> 40% • 3,98 %] • Hebesatz • Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anla­

ge 2 ausgewiesen. 

- 59 ­



5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere Im Abschnitt 1.) müssen, dem 

Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeut­

licht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kosten­

prüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 

Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse bei­

spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind 

analog anzusetzen. 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge, die im Zu­

sammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer 

Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV über 

die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern § 11 Abs. 2 

ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Baukostenzuschüsse, die im Zusammen­

hang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Entnahme elektrischer Energie 

entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV über die 

Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt gern. § 11 Abs, 2 ARegV 

dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition wird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
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5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.5. Erlöse aus§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 

Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. Der jährliche Abgleich erfolgt 

Ober das Regulierungskonto. 
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6. Pacht- und Dienstleistungsverhältnisse 

Die in dieser Zwischendokumentation insgesamt enthaltenen aufgeführten Stand

punkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positi

onen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachste

henden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufge

führt. 

6.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 1 

Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultie­


renden Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie 


anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind 


somit die Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschrei­


bungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur 


und der Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen 


und Baukostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit 


einer Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. Die genaue 


Berechnung ist in der Anlage 1 a dargestellt. Im Folgenden werden die einzelnen 


Kürzungsbeträge erläutert: 


Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Position 1.3.) 


Für die Berücksichtigungsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen gelten die Ausführungen 


unter Ziffer 1.3. in gleicher Weise. Die berücksichtigungsfähigen Beträge sind in der 


folgenden Tabelle dargestellt: 


RctlKtl\lld R4*t$d\.uld 
Au9?8hlur;os- Zinssatz. 201 1 ZJnsm 2011 

Nr. Gf.34Jblger 0 1.01.2011 angew~o 
31.t2.2011datum N! ttbfl(tibet IOt Zir)INl:l 8Ne'1.A IEURI IEURI 

1 

2 

•
3

••
•
7

„ •
II 

„
12 

,, 
13

­

­

­

­

• 62 ­



Kalkulatorische Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen gel­

tend gemacht. 

Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfüh­

rungen unter Ziffer 2. Anerkennungsfähig ist ein Betrag . Die 

genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt. 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in Höhe 

~----------------------__, Die Ausführungen 

unter Ziffer 3 geltend entsprechend. Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das für 

Liquiditätszwecke vorzuhaltende Umlaufvermögen grundsätzlich davon auszugehen, 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges Umlaufvermögen nicht 

mehr als 1 /12 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Mo­

Die anerkennungsfähigen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest­

schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 multipliziert mit dem 

maximal zulässigen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinssätze 

darüber liegen. 

Sonstiges (Position 1.5.13.) 
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natsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht für Liquidi

tätszwecke ergänzend zur Verfügung. Die ferner monatlich aufwachsenden nicht 

zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner 

die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen mit Ausnahme evtl. Vorrats

vermögen eines Verpächters keinen Ansatz. Verpächter erhalten eine Vergütung, die 

den korrespondierenden eigenen Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die 

Vergütungen vorgangsbezogen weiterbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich 

der Charakter eines durchlaufenden Postens beizumessen. Nicht der Selbstorgani

sation geschuldete Zahlungsschwankungen sind darliber hinaus für einen Verpäch

ter generell nicht erkennbar. Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnot

wendig. Da der Netzbetreiber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen 

benötigte Liquiditätsreserve im originären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkon

text beim Verpächter daher außerhalb eines Vorratsvennögens kein betriebsnotwen­

diges Umlaufvermögen anerkannt werden. 

Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2a dargelegt. 


Kalkulatorische Gewerbesteuer 


Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer! 


4 geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2a dargelegt. 


Andere sonstige betriebliche Erträge (Position 5.3.5.) 


­

­

­

­

­

­
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• 6.2 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung ! 

1 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche in dieser Zwischendokumentation aufgeführten 

Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Dienstleistungen eines 

Netzbetreibers übertragbar. Nur so kann sichergestellt werden. dass ein Entgelt für 

durch Dritte erbrachte Betriebsführung nicht die Kosten der Selbsterbringung der 

Leistung übersteigt. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 1 b dargestellt. Im Fol­

genden werden die einzelnen Kürzungsbeträge erläutert: 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Position 1.3.) 

Sponsoring. Werbung, Spenden (Position 1.5.7.) 

Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetrei­

bers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld be­

stehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, 

da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden 

Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - be­

dingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht 

erforderlich. Die Vorteile. sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher 

beim assoziierten Vertrieb. 

Bewirtung und Geschenke (Position 1.5.9.) 
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Sonstige betriebliche Aufwendungen (Position 1.5.13.l 

Der Netzbetreiber macht in dieser Position insgesamt Kosten in Höhe von 

€ geltend. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um zugeschlüsselte Aufwendungen 

für Dienstleistungen für Personal, Datenverarbeitung, Fahrzeugkosten und Grund

stücksdienstleistungen. 

Kalkulatorische Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat kalkulatorische Abschreibungen gel-

tend gemacht. 

Die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausfüh­
. - - Die 

rungen unter Ziffer 2j 


genaue Berechnung ist in der Anlage 3b dargelegt. 


Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 


­
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Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Die Ausführungen unter Ziffer 4 

geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Position 5.6.) 
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7. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei le i.S.d. § 11 
Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (S. 1Nr. 1) 

Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­

gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 

Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

­

­
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dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2) 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­


räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 


den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 


im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 


ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 


3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des§ 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische 


Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 


S.1 Nr.3 ARegV dar. 


4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen($. 1 Nr. 4) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.4. Zu den 


vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit , Messung, 


Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität 


• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 


• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 
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• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Svstemstabilitätsverord­


nung (S. 1 Nr. 5) 


Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß§ 10 Abs. 1 SysStabv.I 


6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6al 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 


und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7) 


In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­


rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 


Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­


stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 


8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 


KWKG (S. 1 Nr. 8) 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


ra ler Erzeugungsanlagen nach§ 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV. 


8a. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 

Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 
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Sb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StrornNEV 

es. 1 Nr. Sbl 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StrornNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. Bb 

ARegV. 

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1 

Nr. 9) 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­


gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 


StrornNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Frerndvergleichsmaß­


stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­


satzvereinbarungen im Blick haben. 


Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 


Versorgungsleistungen. soweit diese In der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 abge­


schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be­


einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 


dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 


eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 


Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 


zum 31 . Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 


abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­


lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 


geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 


Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­


gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­


ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 


Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­


ode Gebrauch machen, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

welche 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 
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werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu 

übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis mossen auch die PZK 

mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­

leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tätig sind, 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

10. Betriebs- und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 1Ol 


Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 


sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile. 


11 . Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten (S. 1 Nr. 11 l 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV (S. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gern. § 25 


ARegV nur bis zum 31 .12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


­

- 73 ­



13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (S. 1 


Nr. 13) 


Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


14. Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr. 


w 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 
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8. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­

tenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An. = TNW* q n; 
l l 

* 

An; = Annuität der Anlagengruppe 
i 

TNW; = Tagesneuwert der 
Anlagengruppe i 

Q = 1 +Zinssatz 
n; = Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­
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mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier­

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung . Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird . 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen 

gemäß § 6 StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß § 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 
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Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Jahr Umlaufrendite [%1 10-iahres-Mittel r%1 
1999 4,3 
2000 5,4 
2001 4.8 
2002 4,7 
2003 3.7 
2004 3,7 
2005 3.1 
2006 3,8 
2007 4.3 
2008 4,2 
2009 3,2 4,08 
2010 2,5 3,80 
201 1 26 3,58 

Quelle: Kapitalmarktstatisti k der Deutschen Bundesbank' 

Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapltalzlnssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalend~rjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte) 

Jahr Index Veränderunasrate 10-iahres-Mittel r%1 
1999 84 5 
2000 85,7 0.014 
2001 87,4 0.020 
2002 88,6 0.014 
2003 89,6 0.011 
2004 91 ,0 0.016 
2005 92,5 0.016 
2006 93.9 0,01 5 
2007 96,1 0,023 
2008 98,6 0,026 
2009 98,9 0.003 
2010 100,0 0.011 
2011 102,1 0 021 1,57 
Quelle: Statistisches Bundesamt • 

, 
h11p·//1vww.bundesbank.delNavigation/OEIStatistlken/Zoltrelhon_Ootenbanken/Makrooekonoml$Che_Zoftrerhonlils_11st_nodo hl 
ml?llslld•www_s140_1t01 (Stand:20.11.2012) 

hltps ltwNw destalis de/DE/ZahlenFakten/Gesamtw1nsehahUmwelt/PreiseNerbreuoherp<elsindlzes/Tabellon_Norbrauchorpreis 

eKa1egorien tum1?cms_glp= 14!5t 1o_:sh>L%25302&h1lp1•1 (Ct•nd 26.0<4 2013) 
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In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins = Zins - VPI 
' "'(/1 IH)m. 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins 1oa1) in Höhe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins M1ne1) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel =40 % • EK-Zins ro•I + 35 % • FK-Zins real + 25 % • 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 
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9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi­

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 

II. 


Aus den beigefügten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich . 
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Gesamtkostenblatt 

vom Netzbetteibet
Position KDrzungen an&rt<annte Kosten 

Kostenart angegebeM Kosten
imBAB [EUR] [EUR]

[EUR] 

Autwandsgleiche Kosten 1. 
u. Ma.terialkostcn 
1 1 _a, davon im oeseu.1M::nen Rahmen auM)eUbte 5etriebs.· und Personalr1tstätirike.it 

davon fUr Berufsausbildunn und Wel1efb;ldurtg tm Un1ernerimen1 1.b. 

1.1.c. davon fOr Be1riebskiodertages.sUUton tar Kinder der im Nel11>CtCich beschäftigten BelJitbsnngchörigen 

l . l t. Autwendu:MC"n tilr Roh-, Hilfs- und Setrlebss-toffe 
1 1 1 1. Aufwendunnen für die Besdlaf'f111VJ von Vetk.i:stenerale 
' 1 1.2 . AJ.Jfwend•onnan fUr $uomelfl$..-c..~ dutch Betreibe< dtt.ntraitf Erz„'"-•lf'W'l$.ät'tl2nen 
1112.1 naCll EEG lexkmM! Ei 4.latlnalln'l<!n) 

1 1 1-2.2. nadlKWK-0 
1.1.1.2.3. noch 6 18 StromNEV 
1.1.1.2 .4 . Elnsl\AJ"m,anagement-~Aaßnahmen 

1,1,1.3. Betrlebsvert:>rauc;.h 

Autwondungen tUr Oifferenz·Btl3nJ.ktCi$e btw. Aufwendungen rur den Ausgleich von AbWtlc:hungeo bei


, 1 1.4 . 
Standardlastprofi:len 
Socis,_. 

1 '2. 

1 1 1.5 
fUr beznn.n. Le:amunn1tn 

an vcwgeiagertan Nttz:beu-Ciber1 1 2. 1 -
112.1.a. davon Aufwendungen fUr NetzteselVtkapllllal 
1.1.2.1 b. davon Autwend••N"ten oemlB g 14 Abs 2 SttomNEV tPal\Cak•""" 
1 1.2.1.C. davon Aufwendungen fUr untersoannu""'sseitloe Messu""' 

Aufwendunnen filr Blindstrom 1.1 2.2. 
AufWendunnen tor Obert.asse:ne Notzinf1astruktur 1 1.2.3. 
Autwondunnen mr slngul:lr cenutzto Betriebsmittel 1 1.2.4 . 
AuMl:fldunnen fttr durch Ontte •rtllachte Betriebsfilhninn11 2.5. 

112.6. Aufwtnd•__,, fi)r durch Onne otbrechte warn_,~ und lnstancJhlltunnsfeisrungen 
11 2.7 

Personalkos·ien1.2. 
1 2.1 LOhM und Gehilter „2.1 a . davon im aesetzliehen Rahmen a•...,.,eübte Betriebs- und PersonalratsuHiokeit 
1.2.1.b . davon für Berutsausbfldu:na und Wc1tOl'f>ikluno 1m Unternehmen 

davon fOr Belrlebskint1ertagess1:Jnen für Kinder der lm Netzboroich beschäffigten 121.C. 
8<!11leb1angell6r19en 

davon betnebltche und tarifveru-agllehe Veretnb-Murlgen zu Lohnzus.atz5eiscungen .soweit d.es,e in det
1 2.1 d 

z~ vor OCtn 31 Oez. 2008 abgescnlossen worelen sind 

Soz~\eAhft:at>en und Aufwendl.JnMi\ tur ASlefS und tut lJntetS""-„- ­12.2 

~l~tl 

~11e 1von3 



"""9t: 1 Geum:koStentltai: 

Position 
vom Netzbe!Niber 

Kürzungen anertcannte Kosten 
Kostenart angegebene Kosten 

imBAB [EUR) 
(EUR] [EUR) 

1.2.2.a . 
davon betrtebliet\e und 1arlfverttagbcne vereinbarun.gen zu Versorgungs.1els1ungen. aowolt diese In der 
Zell vor clom 31 Ot.t. 2008 abgesehlossen worden sind 

1.2.2.1 Altersversorauno 
1.2.2.2 soziale AnDaben und $0Mt1ge Aufwendunaen 
1.3 . Zinun und ihnUcho Aufwendungen 
1 31 vert>undenen Uruemehmen 
t.3.2. . Untemehmen. """oenen e.n BetelLA„-s~ besteh\ 
1.3 3 . 

f Kroo1llnSl4U1t:n 

1.3 .t SoncJ.nes 
1.4. Sonstitio Stouorn 
1.5. Sonstioe botrtoblicho Aufwendunaen 
1.5. 1. Kon:z.esskMisannabon 
1.5.2. Mieten, sonstkle Paehttinsen. sonstme Leasinamton. Got>Ohren und Baitl'ttie 
1.5 .3. Versicherunaon 
1.5.4 80roMclarf. ONeksachen und Zeitschriften 
1.5.5. Poslkoscen. Frnchtl<osten und ähnJldle Kosten 
1.5.& Rechts· und 8ef1,1unt1skos1en 
1 5.7. . Wo ....... Spenden 

1 5.8 ReisekOSlen '"'° AuslOs<Jngen 
1 5.9. ~ -Gescllenk• 
1 510. WaJt1trV1 und lnlQndUOT?ltnn 

1.5.11. Einzetwenberlchbauftt'WOon und A.bschre•N lftlVKl auf F Oldtruncen 
1.5 12. Zahh..1naen an S1"dte Odet Gemeinden nach Man."'abe von & 5 Abs.. ' StromNE.V 
1.5 13. Son&tlao1 
1.5.14. Im cesetthc:hen Rahmen ausaeübte Betnebs· und Personalratstätigkeit 
1.5. 15. fOr 8erufsau1bik:luno und Weiterbik:luno im Unternehrnen 

1.5 16. 
für SetriebSk.inelertagessti tten für Kindet cler Im Net.tl)ereid\ besch:iftigten 
6etrie-b$1Mtil0r'IQ01'\ 

2. AbSchrtl bunn.on 
2.1. Absdve1bunnftn rmma~oes .a.N-.eUA#"rftN'len 

2.1 1 Kent~ oe'l'e•t>iche Schutuedlte und amtlCN Rechte und Wene SOW4 Utenz.en an SOIChen 
Remten '"'° Wt<len 

2. 1.2. Sonstiaes 
2.2. Kalk. At>1Chre1bu""en Sad'l~nlaaeve.-.v.en 
2.3. At>schrelt>u-en Umlavtverm.M.en 
2.4. Abschreibunoon auf Finanzan1aaen u.nd auf Wortoat lere des Umlaufverm"'-„ens 
3. Katk. Elgonkaplualz.lnscn 

•• Kalk. Goworbostouor 
ta. Nctzkoston l.a. vor Abz.uo der k.ostcnmlndor-nden Erlös.e 

Set:e 2 YOft ) 



~ 1 CHam~tenbtaU 

Position 
vom Nettbetreiber 

KüiZungen anerkannte Kosten 
Kostenart angegebene Kosten

imBAB 
[EUR] 

[EUR] [EUR] 

5. Kos1onml ndomdo Etlöso und Ertr.lQo 

5.1. Best~nd1YOr:I ndorungon 

5.2. Aktlviorto Elaonlolstunqen 

5.3. sonstioo bOttltbtich• Erträge 

5.3.1 Ertrace 1us ~' Auflosung von Netzansd'ltussbe1tt.-n 
5.3.2. """""' .... ""' von Bault05tenzusc:h.tssen 
5.3.3. Et\rlM 1\4 AJJ vonRUd<s 
534. r-n130e aus &lind:Stten"I 

535. andere snrw..urie betneblidle ErtBne 

5.4. Ertrloo aus Beteillaungen 

5.4.a . davon aus verbundenen Unternehmen 

5.5. Ertrlao aus 1ndoren Wcrtoaoieren und Ausloihunaen d~ Flnanzanlaaovormoaons 

S.S.a. davon aus verbundenen Untefnettmen 
5.6. Son.stiqo Ztnaon und lhnllcho Ertrigo 
5.6.1 Ertraae aus Finani:anl~en 
5 61.8 davon e.ntane aus venansllChe:n FinanzanLaoen 
561 b. davon Erb'-- IUS Cash-POOliM: 
562. l"fr.ana aus FO«Jerunnen und 'tlln_-mrien V linden 
562.1. l"f,__ aus FOfOeninnPn aus Lieu>n.HVVR und lt:tSh.vwJ.n. 

S.622. ",,_IUS F n ~ Unltf'ntfV'ne.n tz 8. CHh-P,......_..,.., 
5.6.2.3. ~,..,..ausF gegen Untemtivnen. ,,.1 denen eil1 BeteiligungsvemäMIS bes""'' 
S.6.2.4. Ertra- 1us son•'""en VermNU:t.nsn...,.,eosUinden 

5.6.3. Ertraoe aus Wonoapieren 
5.6.4 Ertrioe aul Ka&s.enbettand, Guthaben bei Bunde1b•nk und K.tecrltin$1i1ut•n 

5.6.5. andere sonslloe Zinsen unCI ähnJiene En.räoe 
S.7. Umsatzerlö$o tnlcht aus Netzentoelten' 
5.7 1. ert\.Obono KonltSSJonsa,....,aben 
5.7 2. Etl6se aus EEG 
5.7.2.a. davon aus YJel.te.....abe des a• r1nenommenen EEG..Sttoms 
5.7.3. Ert6M aus l<WK·G 
5 7 3.a. davon ..... l<WK·S"""'llef1<auf IG. - 2 K'M<-01 
573.b. davon lllJI • •-teichszaru.--... von ONB (g 9 Abs 1KWK-0\ 

57'. s.onstioe El16se (nd\t aus Netz.entgel:en) 
Erk>se IUI' 19 Abs. 3 S:romNEV 

l.b. Nettkosttn l.b. nach Abzuo kostenmindomder Ef"l6se 

Sei;it 3 "°" ' 
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Bomcl'lnung dGr kalkula.tori$Ctlen Restwerte und der kalkulatoris.'ch·en AbSchreibungen 

(Dr die Etmitd\lng 
~gewendet. 

R~stwe.rte-der ..._.., Abseh~bu~ Abs.ctintlbl.lng.on 
~hreibu~l'.lge:n SummoAnschef· deirkaJk. Abseht. T19Mllt:Uwefte AJ<IHK Al<MK­ R~<lU TNW zuTNWxEK· AK/HK,ic FK· AnlegeoQNPJM 

'"~ ~e-AKMK 
Nuu\i:ngsdalHtC Felaomilbo (EUR) -Altanla~ - „ Ntuanlagt-n • (EUR) ""°'° Qu°" 

............. Abschftlbungen 

·ceuA1 (Jat:irel 
(EUR) (EUR) (EUllJ (J..,,.] (EUR) (EUR) • 

D912201('1/ 

~11101C_" 
!IMl!I~-~ 

1 kV 
Allnetv'rletllnsctil\;-SMI 

I~ 1 t0-380l(V 

F""°' Mrt! ...,_,·-· n1 ltV·­ ~ ~la"tOM«S 
Si::tlul;t. , t.'lcss. l.JlO Ubel'IQ.lm 
Son1-es 
380 f220t'1 lOllo.+tO•V~ 
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0~1!~.IOn«'I 
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Gesamtkostenblatt 

Position 
vom Net<betreU1er 

KOrzungen anerl<annte Kosten
Koslenart ·~ebene Kost&n 

imBAB 
[EUR] 

[EUR] [EUR] 

-­
1. Aufwandsalo1c:hc Kosten 
1.1 . Matorialkoaton 
1. 1.a davon im aesetz.liel'W!f'I Ral\men ousoeObte Bctr1eb1· und Pe,sonalratstä.tiakelt 
11 b davon für Beruts.ausbild••...... und \JVeltef'bildung im Unternehmen 

11 C davon tur Betrieb---mnen filr Kinder de<"" Netzberetd\ t>escl>&lbgten Be~ 

1.1.1 AufwenduMMi fUr R~. Hilf$-- und Betr.ebutotfe 
1.1.1.1. Aufwendunao-n fUr die Beschaffvna von Verlustenera1e 
11 .1.2 Aufwandunaen för Stromeinsoe1suna dureh Botrciber dezentraler Erzo•tt1unnsan1aaen 
11.1.21 nacn EEG texklusive Einspeisemanoaement·Maßnlhmenl 
11 .1.2.2. nachKWK-0 
1 1 1.2.3 nach 6 14 StzomNEV 

1.1.1 .2' m-MaBnahmtn 
1.1 1 3 Betf'ltbsven>rauch 

1.1. t.•. Aufwendungen für Oiffe.renz-Btlantkre~ bzw. Aufwendungen fUr den Ausgle.cn von Abwciehungen bei 
Standatdlas1proflten 

11 1.5 Sonstraes 
1 1 2 Aufwendu......en für bel......erte Lelat1Jtv1en 
1 1 2 1 Atrlwend•llVYft an vorget.agenen Netzbetreiber 
, , 2.1.a. davo.-. Aufwendungen filr Ne!Z,.,MM!kapab!At 

1.121b. davon Aufwendungen oemlß g 1<4 AbS. 2 SttomNEV tP1ncaJc.1ng) 
1.1 .2 .1 c. davon Aufwendungen für unters"•nnungsseitioe Mes.Su"" 
1.1 .2 .2 . Aufwencsunoen fOr Blindstrom 
l , 1.2 3. Aufwendunnen filr Obeflassene Netzrntrastruktur 
, 1.2.4 Aufwendunnen filr sinnullr aet1utzte Betriebsmittel 
11 2 5 Au1we_ndoonna-n ror durch Dntt• ertwachte Setnet>st\.INutvt 
11 2.e Atmtand•innaft fUr duteh Ontte erbrachte. warrrinns- r.nd mstandt\.ainllVlsler&nll'\ftPft 

1.1 2 7 Sons::ioes 
1.2. Person• lkoston 
1.2 .1 Lohne uno Geheilter 
1,2. la davon Im ae-setztlc:hen Rahmen au&l"leObte Betriebs· und Pefsona!ra1ställakelt 
t.2.1 b davon lor 8erufsausbi'ci·u...., und WClterbildu ...... im Un1erniehmen 

121.c 
davon fur 8etriebskindef1agflSUUten fi.ir Kinder der Hn Netzbereich bes~ftjgte-n 
~-nongen 

121 d 
davon bOUlebtiche und tanfY9~teheVeretntJ.arungen lU LohRZU$.itl.ielSIUngen. soweit Oies.e tn <Sei" 
Zert vor dtm 31 Dez. 2008 abotsc:ht055en worden""° 

1 2.2 SOz1ale AbOaben und Aufwendunaen rur Altersv•ra"""'una Und fUr Unterattitzu...., 

~1von3 
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Attl.aig. ' ' Gcs.atntk.Ottenteatt 

Position 
vom Netzbetreiber 

Kürzungen anerkannte Kosten 
imBAB Kostenart 

angegebene Kosten 
(EUR) (EUR](EUR) 

·220 davon be~ und ,_11jldl&V"'"'1\barungen :uVO<>O<gungsle~tungen. sowa11diese111 der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 at>gescnro$sen worden sind 

1.2.2 1 Alteraversorgung 
1.2 2 2 soziale AMaben und sonstige Aufwendung&n 
1.3. Zin1on und ihnllche Aufwe.ndunft41.n 
0 .3.1 ·n-...·ber vetbundenen Untemet1men 
1.3.2. 

lofl('lenOt>er Untemehmen. mit denen ein SeteUiaunttsvelhältnls besteh!
1.3.3. negenOber Kred1tln1tltuten 
i .3_4 Sonstines 
1.A. SonstM- Steuern 
1.5. Son1llae bctrieblichQ Aufwendunaon 
1.5.1. Konzesslonsatviaben 
1s2. 

Mieten, 50nst.ne Pad'lttJnsen. sonstWa. Leas-r1ten. Gebühren und Be.r,..,,,_.
L53 V 
L54 ~orf. Oruci<SKl>efl und Ztllsehnf\en 
1.5 5 Postkosten, Frachtkosten und ihnlid'le Kosten 
1.5.6. Re-ehlS• uno Sera1unoskos1e-n 
1.57 Spo-.--., . S~n 
1.58 ~kostenund Ausl6$unoen 
1.5.9 Sewirtunn und Gesc:nenke 
1.5.10. Wanuno und lnstenclsetzuM 
1.5 11 . Einz_tlwenbel"iehtlt'lunnen ul\d Abschrei•···„-„en auf Forderu~ 
1512 

an Sta01e Odef' Gemelode,1 nach t.faRt-iabe von g 5 Abs. .c SttomNEV
1.513 •1.5 „ 

im oosetzbchen Rahmen ausotOb1e Betriebs· und PersonalrelsläUokell 
1.5 15. tor Berufsausbilduna und Weiterbildung im Untemehmeri 

1.518 !Ur Bttneb$k"1clertogtss~tten filr Kinder der .,, Ne1Zl>ereocn bosctiöft;gte<>
Belllel>sangellclrlgen 

?. Abschrolbunnen 
2.1. Abschro1bunnen lmma1erielles An&OcevennMon 

l . 1. 1 Konte1-sk>nen, gewot'blld'le Sehutzrect11e und thnliche Rechi• und Wette sowie Ut.enien •n solchen 
Rec:hsen und Wenen 

l 1 2 Sons•-s 
u Kat!(, Abscnreibunotn SaChal"llaoevcrm<igen 
! .3 AbichreibunCe.n Umlaufverm""tn 
?4. Absch-a..-en 1uf f jna!Wlnla""'n und auf · re des Umla si . Kaue. Etaenb oitatzinsen 

'· Kalk. Gewerbestouor 
La. Netzkoaton l .a . v or Abzua dor kostonmi ndornd en Erlöse 

Stito 2von 3 




AIU)e 1• Gnatrd::os**9ts 

Position """' Nettbetreiber 
KOrzungen anerkannte Kosten Kostenart aogegebene Kosten i:n BAS 

[EUR) [EUR] [EUR] 
5. Kostenmlndorndo Erlöst und Erträge 
5.1. Bostandsvoränderunaon 
5.2. Aktivierte Elo~nleistunaen 
S.3. sonstiQe betriebliche Entlge 
s.~ 1 Emäae aus det • von NelZ.anschlus.$bttr~ 
5.3 2 E.rtrioe aus der Autlösunn ~on Baukostenzusc:hOssen 
5.3.3 E:nräae aus Auft<lsunnen von ROckstelllJnaen 
5,J,4 , Ertrage aus 8Undstrom 
5.3.5 andere $0t1$Uoe belrieblicne Er1tlge 
5.4. E:rtrl ­ a u-.1 Bctteiliou.u......n5,,. davon aus~ l.k'ltetnehmen 
5.$. Enrlae aus anderen Wenruinioron und Austolhunaen dos FJn.anzanlaaovo l'l'nAl'lens 
5.!a. davon aus verbundenen Unternehmen 
M . SonsfJao Zinsen und Jhnllch• Er1ränc 
5.6.1. Erträoe aus Flnaittanlaoen 
5.8 1 a d avon Enr- aus W.l'Z.INichen Ftnanz:antan9ft 
561 b davon E..,,.._, aus ~p,,,,..._,. 
5.6.2 Eltriae aus Forderungen und sons••"en Verm en:ständen
5.6 2.1 Enräae aus FoC'del\lnnen aus Llefcru-en und Lelstunnen 
5.6.2.2. Ertrloe aus Forctervnnen ooae<i verbundene Untemenmen tz.B Cash·Pootinn1 
56.23 Ertrace aus Fol"deru""'"en a.nen Unternehmen. m.1 denen ein Bett.aloul'lll'lsverha.ltnis be's1eh1 
562 • Enraae IMJS sons•"-- Vi 
5.6.3 „...,.,.. aus 
514 Erträce aus Kassenbestanc:t Guthabe.n oei 84.Jndesbank und Kr&e1111ns1.1tut0n 
5.6.S ande,.. 1ona1:„ e Zinsen und 6hn1'che Ertrloe 
5.7. Umsatzorlöso tnicht aus Notz.ontaelton\ 
5.:'.1 emobene KOM.essionsa-at>oo 
572 Et16se aus EEG 
5 f' 2. davon MIS Y-Aert---abe OK a EEG-Sttoms 
5 7.3 Et16se aus KW<-G 
5.7.3.1 d avOll aus K\'\fK·S tromvertcauf '"' 4 Abs. 2 KYVK·G} 
5.7.3.b. davon aus Ausnfeiehsz.ahtunaen von ÖN8 11. 9 Abs 1 KWK-Gl 
5 7.• sonst•Oc E116se 'nteht aus Netzentgelten) 

Erlose IUI " 19 Abs. 3 StromNEV 
l.b. Netzicosi.n l.b. n.aeh A.Nua kostenmindomder Erlöse 
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Res.twtl'todet AbKh„lbungen Abnh.-.lbungen 
Ab&<:h~bungonAKMK SummeRestwette -zu lNW tuTMVlx EK· AKIHK x-FK· 
Neuanl~l'I Absc:hq ibtJngen -N~uan•n- [EUIQ Quoto Quol• 

[EUIQIEUIQ CEulQ[EURJ (J>l>tt] 

fOr die Ermltöu„Q 
ang~nelete R.os-cw.rui ~r 

Anw:tuif· dtf 9flt. AbSchr. Tage-sne~ AKIHK.AAl39et1s,JNppo 
(u~jahr verwondctte·AKIHK 

NUQ:l.lngsd~uer Folktomll'le 
[EUR] ·Altanl~en • 

[EUIQ [Jahre) 
IE~RJ 

KaOtl 1 w......._._ 

l(aotfA~Kllli.IJM 

F 1lo..380itV 

~ );t 8ered!N-ng ottkan..ito11cl'JltC!'ltit! Rewwmt \ll'lCl dWQliiil.ion~AMt:nl"llO\ll'IOf" 

St!IO 1 '00l'I 10 



rot die Ermitttung Rcstwertt dOf Restwerted« AbtchR'Ctx.ln9en Absehreibun~angt>NendeceAnschd· dftr'?lk. Abschl'. Abschreibung•nTag~. AJ<JHI( ·Sut!'Wnt Antagttoi9n1ppe AKlllK ReMWe;rto zu"THW :WTNWitEK· AKIHK",,.FK·Hvtzung~ Fakto~hetung,s)am vcrwond~t4Al(/HK ''Ne~ Ab$Chltibvr.gen(EUR) • Al"""11'ft • • Neu<1nl.oen • (EUR] o..„Qoote (Jah«I}
(EUR) (EUR) (EUR)(EUJI) (EU.'!) (EU•• 'Jahro' 
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Al'Agt \D (;.namtkos!l!nbtlt'l 

Gesamtkostenblatt 

PQsition vom Netzbetrelb4r 
KOrzungen anerkannte Kosten Kostenart angegebene KostenlmBAB 

[EUR] 
(EUR] (EUR] 

1. Aufwandsaloicho Kosten 
1.1. Matertalkoston 
1 1.• <lavon im aescClJIChtn Rahmen i;uvie\lbte BoU\eb$- und Pe.tsat1alratstatigkeit 
1.U davon tüt Serufsau&blfd'-!rvt und weitfHbildurvt in'l lklt.emetwnen 

1 1 < d•_, IUr Belnel>S--5'iuen ror Kinde< df!< om Neizberech beSCl\afugten !lelnel>$angeh0rigen 

1 1 1. A.uf\vendunnen f\lf Roh·. Hilfs.-- und Betriebsstoffe 
1. 1 .1.1 AufwEu'tCl1n"lnen tur dte BeschaffuM von Vertt.1$tenerait 
1.1 1 2 Aufwendunnen für Strome1nspeisuno durch Betreiber deztnlraler Eneun1_.,sanJant1n 
111.21 naeh EEG <exklu$1ve Elnspais.emanagement·.Maßtlahmenl 
, .1 1 2 .2 nochKWK·G 
1.1 .1 2 3 . nach 6 18 StromNEV 
1.1 .1 2 .4 . Emspelsemanaaomont·Maßnahmen 
1 1 1 3. Betrlebsvert>raueh 

1 1 ' 4 
Aufwendungen fur Ottferem:-eila~kretSe bzw. Aufwendungen filr oen Ausgteicn von Abweid\ung<tn bel 
Sland•rdlUlptOr.iefl 

1 1.1 5 
1 1.1 Aufwend•-- ftlr bez- Lei$h11Ani'>11 
, _, 2 1 Aufwend•mn.n an \#Vftllol.aM>11en NelZbetreiber 
1 1 l 1 a davon Aufwendunnon für Netzreservek.apazdt 
11l1b. davon Avtwendunnon aemae ~ 14 Abs. 2 SttomNEV {Pancak1na) 
1.12.IC. cl-avon Aufwondunaen filr unters1>annunassortioe Mtssuna 
11.2.2 Aufwendungen fOr BI ndstrom 

112.3. Autv1endunoen für Obe'10$$Cne Netzinfta$lNklur 
1.1 2.4 Aufwendunoen tür sinaulär aenutzte Betriebs.mittel 
1 125 Aufwendu.naen filr duten Otine erbrachte BelriebstOhruna 
, , 2 6 Aufwendunnan h)r durch Ontte ert>tachte Wanunn.s.„ und lns111ndt\lltungSle1s1ungen 
, , 2 .7 

~·~·· 1.2. PersonaJ~oston 

1 21 loone ...s Gehal".er 
1 21 a dawn .m aesellhchen Rahmen a11•:"'eübte SetnebS· und Personatratstätigkeil 
1 21 b. davon für Betufsauit>eldul'V'I und ~tertMldu...., un Unternehmen 

1 21 .0 
davon fUt Betriet>sklll'lden.agesstan~n für Kinder der Im Netzbereioh be$chifugten 

8etriebsangel'\6<1Gon 

1.2 l .d 
davon belriebllcho uno 1arifvertragliehe Vereinbarungen zu LohnzusotzJeistuogen. soweit dlose In der 
Zeit vor dem 31 Oe&. 2008 abgesehk>ssan w0<den $lnd 

, 2.2. Soziate Atv.aben und Aufwendungen fOr Al1ersver1orou""' und fUt Unter$hlttuno 

Sec. 1\IOl'I) 



~ tb Gnam~..t:'!'ttibn 

Pcsition vom Netzbotreiber 
Kürzungen aneric.annte KostonKostenart angege~ne KostenlmBAB 

[EUR) 
[EUR) [EUR) 

1 2 2. davon betMt>ll!ChO und taritvenragi.cne Vtre•nbat'lJ"9&n zu Vtr$0f9ungileisrungen~ $oweft c:hese tn der 
Zeit v« dem 31 Dez. 2008 allg-worden...., 

1221 Alle<S 
1222 soziale AMaben und sonstige Aufwendurvwrwt 
1.S. Zinsen und lhnUche Aufwendunaen 
1.3.1 gegenobef verbundenen Untemct11nen 
1.3.2 aeoenübcrUn11rnehmen. mit cfenen ein Baladlouncsverhältnls t>esleht 
1,3.3 '"''"enüber Krod1Unstituten 
1 3" Son.srioes
1.„. Sonstige Steuern 
1.5. Sonstige bOtrleblk:he Aufwendunaen 
151 Konz:H ·­1 52. Mieten. song:une Pact\tbnsen. sons1~ leaa.nnraten. GebUhren und ßetr..-.ne 
1.5.S Versichen1nnen 
1.5.4 Bürobecfarf. Orueksachen und Zei1s.chnften 
1.5.5 Postkosten. Fracru.koslen und ähnliche Kosten 
1.5.6 Recht&- und Bera1u,..,.skosten 
1.5.7 SponsO<lng. We<t>una, Spenden 
153 Rel:s6osten und Ausl6sungen 
1 59 8.ewwtl.Jftft uno Gel<:het*• 
1 510 und lnst.andsetzuno 
1 511 Einz eo und At>sctvelnunnan 1uf Forderungen 
1 512 Zahlungen an Stidtc oder Gemeinden naeh Ma1U'labe von~ s At>s • StromNEV 
1.5 13 SonstlOI!$ 
1.5.14. im gesotzficNn Rohmen ausgl!!übte Beuiebs· und Ptl'$onalraisunx:ikeli 
1 515. fürBerufsausblJduna und Weitarbikluna 1m Untemeh.men 

1516 für Bet~$kindenagesstätten für Kinder der im Netzbereich bes.chal\igten 
&ttiebsa~hOtigen 

2. AbSch„lbunnon 
2 1 - lmmateMl&S 

2 1 1 KonzesslOM1\, gewert>lic:he Schuttmcn:e und ahntiche Red'lt~ und Wene SOW'le Uzeru:en an solchen 
Rechten und \Venen 

2 1.2 Sonsti...­

22 Kalk. Abschrelbu""'cn Sachanlaceverm""'Cl'I 
23 Absthreibunaen Um1autverm""'en 
2 • Abscnreibunaon auf Final'\Z.an.lanen und aul \/Vert"""'"'iefe Ces Uml.aufve<....-ens 
3. Kalk. Elaenkai:utal:z.lnsen 

•• Kal k. Gewetbesteuer 

•••• Netzkosten l.a. vor Abzua der kostenmindemden EttOse 

Sei~~ :z Vctt ) 



Position 
lmBAB Kostenart 

V(llt Ne1%.betr9ibet 
angegebene Kosten 

[EUR] 

KOrzungen 
[EUR] 

anerkannte Kosten 
[EUR] 

5. 

5. ' · 
5.2. 
5.3. 
531 
53? 
5.3S 
53.• 
5 3.S 
5.•. 
S.4 a 
5.5. 
5.5.• 
5.6. 
5 61 
5 61.a 
5.6.1 b 
562. 
5521 
5622 
5623 
5&2.• 
5.63 
5.5• 
5.6.5. 
5.7. 
5.71 
5 7.2. 
572a. 
5 7.3 
5 7.3.a 
5 7.3.b 
5 7• 

l.b. 

Kostenmindorndo Ertöso und En.räue 
Be-standsvorltndorunaon 
Aktiviert& Eiaenltlstunoon 
sonstige betrkJ.bHcht Ertriae 
Entäge aus der Aunosuna von Netz81lschtussb&1trtCMtn 
Ertrncie aus. def Auftft..Wnn von 8aukostenzu:schüssen 
Etrigeauo n von Rüde~ 
Entäge aus BlonclWom 
a.ndere $Ol\$boe be:t1'ebliche Eruage 
Erträae aus Betelllaunaon 
davon aus verbundenen Unternehmen 

Erträge aus andoron Wcrtoaoleren und Aus loihunaon dos Flnanunlaaeverm.iv.ons 
davon aus verbunoenon Unternehmen 

Sonstiqe Zinsen und thnllcho Erträge 
Erträoe aus Flnanzanlaaen 
cSavon Erträae aus verzlnslietien Finanzanlaoen 
davon p.rTHWl0 aus CISl\-Pootinn 

ertraae aus Foroen-und sonsbgen V 
~~ausF ilU$ üe.1enorvr_.. und lesst•-n 
Entio.ausF ·-en vertMJndene Unttl'MIY'nen tz .8 Ca-sh-P"'"'-1 

EMgeausF en oeaen Unternehmen. mit denen ,„Belell.n• ........$ve.rhältnls besteht. 
Ertrage aus sonsoaen Vetm6ö~~~ständt!-n 
Enräae aus VVertoaoieren 
Enräne aus Kaasenbtstand Guthaben bei &Jnde.1.bant und Kr9dllln$t1tutcn 
andere sonstiae Zinsen und ähnliche Erträae 
Umsauorlöso tnlcht aus Netzentaelten) 
erhobene Konzessionsa""'aben 
Et16se aus EEG 
davon aus ~at>o des 1utoenocrunenen EEG-Stroms 

Et16se aus KWK·G 
da""" aus KWK.Suomve!U<d (§ • Abs. 2 KWK-0) 
davon aus """'leoCNZa'*""'tn von UNB (§ 9 Alls 1 KWK-0> 
'"""'me EllOSe (n.chl aus Nelltn!Qellen) 
E~öse aus~ 19 Al>• 3 SttomNEV 
Netz.kosten l.b. n1ch Abzug kostenmindernder Ert6so 

Anlagt 1 b Gesamdtos~bl.alt 

S.03~3 
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201t ca ......„
„(H. 
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7. $1eu«•ntcll ci.r $.Oflder tcn mit Rlkklat1e1ntel „ AOU:ste11Unaet1 
II ~M~U'CI ltll"kneV„., • 
•• fltMlltt'M v.-„....u~ und Al\UtlfVn90tl von l<A;inOttt 

„, UnW:rzirallc-M Ve1t1lndllcl\keitt-rt aus UOltt\lf'IOt~ unCJ L.eßtuno•n 

lrl\lrmw 8.tudtotatNVKtlOsse einsdlllt&lc:tl pjlos.iviflttt 

II. ~*" AMC-IWHndwner .nw ~von-·~ ~V~""""'Oie..._DllVfff~~ 

" •••~M RechM!nc.„ "' _,„ 
z,. At11ut111.k1....,al 

·~ vff'dnlilttln Fr.mdll•IWl:al „ - 48!$nn!HEV 

" llellle~ = SI 
IS WAC:NCN: E & 15"mNEV„ 
(~6~

" 8W Vi ~ . &TSl'O'f!HEV „ F t:11ill"Ol'ftNEV„ 
UI~ =·-11 S7SirornNEV 

20 7SRl'llNEV 

" 41".Af·'~ W\SAV 
22 ' ..­n -2• 

~~ >.O.25 
-TNW„ dawnMVHK 

28 E~llU!l'llNU fllrNeuanl ·­„ ( tat.nns AIQlfll 71C'K 

30 ~i.W'El<........ „..,.ThW ..­
31 '~ b"f)(........ MO'l'JJ(8olo( ·­~ ~ 

Berechnung der kallo,1latorischon Gewerbtsttuor 

2 

'!U• l"IT uanl(l 11­ADI 2GewS!G) 
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~ >. ~ owµi;....t,i!.ONOMll Rti~UllOOtt Ullo..AIWIW!tl\.4bWlltlllul'IO*f\ 

Borochnung de< kalkulatorisc.hon Restwerte und der.kalkul.atoriscbtn Ab$chrei bu1t99:n 

rardlo En'nittlung 
•n~ RcRwtrt•dt-r Restweru Ck>r Ab$c.hrelbuJl94n Abschreibungen 

Abschreibungen SummoAn~at: CSotr k• ll<. Abfchr. TtQO•neuwertc-. AKMK AKIH< RHtwtrte tu THW tulNW>e,EK· AKIHKx FK·AnJ~togN~ rungsjAll.1' verwenÖcte AKIHK 
Nimun;s<1auor F• "'omti.he ('EU"l • Altainlage-.n • • Neuanltg~. ('EU"l ""°'' -·· N.UMl-slet'I Abschreibungen 

('EUllJ (Jahre] ('EUR) (aJR] ('EUll) (J• l'tr O) !EUAJ {EURJ 

KllDf!C220kV 
Ka?>et nokV 
Ka:ietM>CO!s~ ""'Kal>t'I\ kV 
K<\bCl!~nscnft.on• 

Fr&11ec.i-tw1 110.:J80kV 
f ~lr!ttl' 

FrO!le::unoen 1 kV „... Abrll!nttle!•~ 

Sl3!0~tino 
ScN!t· ~.eu-~UOCISPilrn. 

SOni'"'e 
3801non1otlono"-'·&11 
H.ll'""'~f"S1Z.Ol'llH'I 

"""""""""""Ki.ridllns.~ 

StillortSl!l!D:luclO 

NtflllSlab 

ort1ffsteHebi!?euoe l.nd t..as1 
Sctia~l'IOl!!'I 

RlllO!ileullr· 'f~lfl'· ~ 
Orn~tz·Tf8~1CfM.~ 
ll/l'MI"­

hl'ttf !.!~ 

~tVOfl) 
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•• 

da...on dauerhaft nic:ht 
beelnßussDare Kosten 

9Gml ß § 11Abs.2·M•. I 
AR~V 
tSIJR:l 

Aufwan dsparameter 

gem:iß § 14 Abs. 1 Nr. 1 


u. 2 ARegV 

(EUR) 


Autwandsp:i.ramtttr 
geml ß § 14 AbS. 1 Nr. 3 

l.V.m. Abs. 2 ARegV 
(EUR) 

•ntr'kllnnto Kosi.n fQr 
die eesummung der

Position KostenaN n 
Autwandspal'1mo~r 

{EUR) 

sons1kle Steue-tn1.4­
1 . .S. SooJ!la e betri-cbUc;M AutwcndungGn 

1.S.1 Konz.es.sionJa1>9lben 
1.5 2. M'ie1cn. sonstige Pacntzl(lsen. SOl'\ll..11oe 1.ea:s1nora1en, GebUl'lren uM Be11t1oe 
1.53 Versleherungen 
1 .S.4. B(lrotx-darf, Orucksachen und Zellsd"IN!\eo 
1.55, Posl10sren Fraeh!k.ost~ und ~n~ Kos1en 
1.5.6, Rec:tlts· vnd Seratunaskosum 

1.5.7 s • Vt'el't>unQ, Spenden 
15,8 Re~os;en und Ausl6$uncen 

9......-..... und Gesc:henke1.59. 
l S.10 W3'11utti; und tnSland$Ct%1.lna 

1.5. tl. Einz~·ertbenchnriunoen. und AbsehreibunQen auf FOl'Oerurigen 
1.5 l t lahlunaen 1n S1.dte oder~ nach Ma3.a~voo ll 5 Abs. 4 Strorr.'lEV 

1.5 .13 Sons.1iocs 
1,$ 14 Im geset:lid'len Ratim~ austieüb:e Settiebs--una Ptf10nalratsta11ak.et1 

f\lr Ben.lfsausbilcluno und Weitcrb Im unternehmen 

~9e1rlebs.klnde~t>S:stanen tOt Kinder c1et Im N~berelcti bttel\il'b;ten 


1.s.1s 
, s 1$ 

Settfebsa~i'Qen 

" Absch relbuna en 

2.1 Al>Sehreibunoen lrm'IOtcrictllos Anl:aoe 


t<onznSfQnCO, g<lWCrl)!idle Schutzrech1e und ahnliche Rechte und Weite sowie L.ittNtn an
2. f.1. 
solc;:hen Rcchten \A'ld V\'er.c.n 


2.\ ,2. 
 Sonstiaes 
2.2. Kalk.. Absehreibungen s..ehanlagtve:tmöoen 

AbsdYe Umtauf\lermDOen2.3 „. Abscnte!ou~ ;ut Fll'\~I~ und N Wertpaple:fc des Umlaul'\lermnnens 
Kalk. Elgenkapitailzinsen>. 

4. Kal.k. Gewe~steuet 


ta. 
 Notno&tcn IA. vor Abz-ua d er kost enmlodemden Er16se 

Kostenmfnoemcie Erlese und e:nr1ge 


S.1. Bes-t:indsverinden.ingcn 
$,l. Aktlvl~rt• Eigonlolstunaon 

5..3, sonstfne Detrlebtlehe Ertrage 


5„3.1. En~ ai.is derAuflO~ von Nettansehlussbenra.nen 

5.3.~. Enrboe aus derA•111tK1.,.... von Sa:\lko~cru:uschOsset'i 


5.3.$.. Erträoe aus AuflOsuncon von RGckS~oen 


5.3.l . E"'n.ne aus Bfiindsvom 

5,3,S andere sonstfCI~ betrieb!iche Entaae 

S.4. Ettr"Sae :tu $ Bctellk:lunge-n 
5.4.i davon aus VC"rbundcneo Untomdvnen 

5.S. Ertr~get au s andor(!n VlcrtpaplGrcn und Aush:ihungen des Flnan:zanlageverm6gens 

davOl'l aus verbundMen Unternehmens.s .• 

Nlt911 $ ~IWtmewt 

­.....„. 

Stile 2 '..onl 



davOn OWHNft nkht 
btelnftw$b.I,.. t<ottitin......, 

gemi.I S11Abs. 2 
ARtgV

.„. 
fE_1101 

Autwanctsp1ramttef 

gemll t 1.c Abt. 1 Hf'. 1 


v. 2 A.FtegV 

(1!UR) 


Avfwl.ndsp&ril'"* 
gemll S 14 Abt. 1 Nr. J 

lV.m. Abt.. 2AFttgV 
(1!UR) 

ilMfkliM:t Kostiti\ filr 
die Bf'.stlmmung dtt

Pot.ltlon 1<osi.n1rvn 
Avtwandsparamtttf 

(1!URJ 

15,,, Sonstloe Zlns~n und lhnllcho Ertl'Jao 
io„-aus i:-t'\al'\Zenlaaen561 ...... e _,. ftl'J.6'\lliel'letl Fltl 501• 
~'tOtl: ~IV:M'l• ._,c.an-Pootitlg56-10 „se• ~- ""' 5621 ous F ..... """" Ct.85112 ~~ 1 

E1'nt~ aus FOJ'OflNnDtft Of9tl" l,Jl'etmet'!men, mn OCltltft HI 

enr-..-• 

nu 8«1.cifti;un~s~MliMtotthl 
Enraae ~s sonltloeft V 01'1$1l:f!Cl-eMtandcn5$2• 
Ettraoe a.is Weruuot.ren sn 

$1 4 El'llaoe ilU$ t<.&lHt\bit•IM'ld, Glllt'labetl bei 84.lncielbatlk uncl Kttditlt!$bt.ltan 
515 ....... ?#\Mn~~Ettraoe 

u . Umuu.tt6se tnkhl aus H.-tz.entcerttn) 
571 emobetle KMl:.eu..ort 
572 ettow aus eec 
S l 2a ots M9Q""'tu••• EEG-Svoft'lil 
573 El10se --aus KW<-G 

davon aus KW<·Sttomwtktuf (~ 4 Ab$. 2 K'M<.-GI 


6.7lb 

S7la. 

davon h:I AllsalelCIUZlh".,.....,. Wll"I UNB C~ 9 Abt 1 l<lf.'!'-GI 
5.7 4 sonshge EflOs.e (nlcllt IU1 Neuen .11en1 


ErlO&e aus g t9 Ab$ 3 SlfOMNEV 


Zusltllicht Ztnsen g.m, i 14 A.bs. 2 ARegV 


anvhitische Kos-.n 

Mieft:~ ü cw ~ oen Betneb und o. Ana«un;YOt\ Etc!kabeh 


~ 


Aufwilncbpara~ 

davon OPEX 
d•VOl'I CAPEX 

d1von ko$1tt1tnil\dett1dt Erl61t und EN 

d•von ka!k. Gewetbot.11uer 

~·~~ 

Se!lr:J~.) 



Abscf1rcfbul'lgtd11uer 

Anl1gcngrupp• 
Unter9rtr11t 
SuomN:EV 

To9c1neuwort 
IEU~I 

Al'lnulU1tl1ch• Kost.en 
(EUR) 

(Jolno) 

Kabel 
Kabel 220,V ... 
Kabel 110>.V ... 
Kabel M1lt """ '° Kabol 1 kV ... 
Kabol AonenmenanKhluue 35 
ft~l oilun"on 

F1e!Ae1 n 110-3$0kV '° Fre•i nM.t:ols ""'" 30 
Fr4141d 1kV 
Fr*'9~·-Abl'lehmec-anKhkisse 30 
Otwta• Het.u1ni.ll""'n türlioch.s"annun,.,sCibettr.t"unA 
$1.a(iomeftlClll•......,on~ H1•f8rlfa....n itil).iSNe Tra!o und SViahr 35 
Schutl.· MeU· und (Jbi:l'Sf~J·11u1-..guehutzUVICl'lh.ll"IQ~ Ferm.teu«· F'etM'la:de· 
FOfnmess,..und 11.U'.otnMili.atll~ ~-. Rundstev~on1'9C('einJdVte61ich 25 
KOl)l)fUl"lgs·. i -rOlfO-und Sc:Nll.,.gon 

Sons •
Sl•llonon mit ole kltisehen EIMiehtunoo,n 

20 

380( ?20l11Df30i10kV·Sta!IOtlGn 

lia·­ 11ettetklt$UllCW'lel'I 

25„ 
Of1snetu~8lllOl'len 30 
K~llllOl"len 

$101 ...... 30 
30 

&ml!Wle St3!JOfl'8rviCht Qll\. Hll'sanl 25 

ort1~0: H4bctie!J9ct\.icl LtileNU!zUQe ~1.ekn loilA'KhlOOOl'l 25 
Auuent>Mtuchl·­ .n Urnspann- \ll"ld Sdla11an•_,.n 

"""'" „ "" R\#ld6t~· F'erns!CMJOI'~ Fol'Mlelefe·, ferl'llM$t.·. Aueom.at.U~gen. Slrl)fn.o uno 25 
Soa- ""'swandlor NeUJ.ChUlte 
Obria e Netz•nt11,._ des VcrtolluftAsti.tticbs 

Öl'h•1""L·T1MQU11t.PCiOtO(l ~J..er«1tlerochr#\ke 
„ 

Z#Q1 tl..es~tieht· ............, Uhren. JF'R-Em 20 

fef~ecNedu......,.... 

fahfbaf• St10tn „. 30 

•• 
AUocmelne A11la„en 

Gt'Ul'KJ~satcanen Baulen llK Tr ·­ 25 
Uo1r1 ebllude 

V"" ...... 
Gct.m.l!MUISU.\!' .„„ tcMe EOV V•'$1U 
\'.'t)(i.„-·-'Ce1a1e 

ra:o• 

50 
60

•
" 

L.......,rettw:htu " 
EDV·Anl11nen 

•i1m;twiwe 
SoflWMt 

•
3 

Fahr.tev'•• 
L...uvf•?Y 
$dY.r.'Cffal'll'r 

• ••
Gosam1: 



8erecht1un.g dor zu1JUlfl:ht n Zll'l•en 1 
Position (EURI 1 

1 1. lUJkul•I OrlKbt fttttwcrle A.nt.got\'OM'IOQMfi)r Alt•nll:;;-ctn 
1 ln:-.na:anet.v~ ... s-tancl1 dH Arf;llOOvtrmCIQtM 
2. C~Stf'll! ~und ...„.... 
• ~._tlYAKIHK.·-··--· 
J, 2, Kallo.ull!Mt.ctl• Re-•~•Anll QOY•rmOQtl'I für Neu1nl•"•n 
1 11mnu1-11ev nlCarld• "°"Anla;ov«inooeti• 
1 O~i.~en~A!ltlovlllmßeu 
• 0runo51Udl• lU AXtH1C 

s Scwl•t-• 
4. fA1n1werte de.r FilMlni.nt. 
S. Oo ltntworto dU u~eufvtrmOQOn• ··­1\lf.IU11CM Zhlstl'I 

Herfqltung dt• Zfn1•a.U-t• rordl• aMUUllJ1chen Koston (f1' Abs. 2 ARQ'GVJ 

Bezetct1nuno A.1-.tcifl Zln.suti. 

Ne1!0N'l1 C4lf Muten P~ tUt ~*"-Dtn •b:t\1- C1e1 Z•MiaMudurch~ „„ '-'"' 
F1~la!1ins-cor• 111en Poriod•o bz:gl. oor tlMJal'l!c1dultMclY'l.tl~ ,,,. 201!1• 
Sonu;oZns<M ,... ...... 
Gewlc.MoltfZ.n.11„1 J.70% 



Verglelchsparameter 

Bt111t~u+11;0'*u~ 
1 .... 1 ...... 1 11S 1 HSl'MS 1 MS 1 MSINS 1 

Beu.1>os1neo1 '" lMn ~ ome r,ato 

Unterf4.hrlger 
Nf t.iiit>tf0.a110 

Nutlt.1~~ 
QOOIJl'•l'ittho" 
!nlOtmlti04'1S• 

sytit111.s 

ßelle.ber 
M6US.flkn• „.... 

G•1neu 0..tpeldMtt•....„ 
Oe:llkbe.M r.'el.tedet Nf'll.bc-llriben (ohne Sttomnet.13 

Ftmwlnne­
W.tUf.fM'tl A.bw.tti.emoU 

Tetakorn11r11.111'> 
„~ U liOnSMIL 

51/'dtllbelf'K~ 

\Ut'IOS.U 
Andt/9 llter. 

Noll9eblet 

EinWOhf\trl 
Bovllilkfl\lnQ 

{Ml.iif] 

Goog.talhcho 
Flldl•.„ 
(\<M~ 

Ge11i11•fitd1e 
FIS<:l\lf 

HS 
lktn11 

Geogr.litthe 
FU<:llot„. 
(kmt} 

KOf'lz.otsiona~ 

geblo1 
HS 

(tiM2J 

Veno1ote 
Flli'"* 

NS 
(l<M~ 

StrO!lllo.niJI""Oll 

HoS HS MS NS von NS: Kaul· 
&z.dchnung 

"""' (\<M) (l<MI IJ<M) 
M'll,~$.H

("""
l<ICl l 
FteolO•I 

S:tr.atn• 
M le\lthlW9 

[l<m) 

T1u.-n&ano• 

.... HS MS 
94.tt.lctinuno (\<M) 1 (l<M) 1 IJ;m)..... 

•1-l!'lltfH~davon mitle• 

F*• • ""' 
CSl•IOfl 11111 t.ell Het.z.e•"" 

IAltut1o•mHten 1 
Be:ieJ~hnl.Wla '"'' 1 HS 1 "' 1 „ 1 ... tlMI fA/11 

1:11.onFretndnuuonnumff1" ' 
Oad'!Manotr1AAz1N1 

.:eldl0"1PIOJr.ltll 

H•ll~ So•i.l\l'lfQ: 1 Rl119nob. 
1

.1t1tchonnetl 
(l(m) l""l l"-ml 

MS 
NS 

2.illlpuM.1• 

••• 1 
HOSJHS 

1 
H$ 

1~.utkMIMIO (Muht) (Aft;f.lhl} {~AHhl)-d.wonprot.,...,,.altr.1.mtil dtfZ~• 
"111 leoe1iuno
'°'" Hel.lbelrt~ tltll'ltl>f!Wl 
tOf!I Notzbltlretbeof .a ....
"°" Of11!.... bltl\4b9tletl ...."'.... „. 
t1•"4"'*b<1•.1 V• rwt1161QJQeblelet 
• vom Nftto.1· •~' t>tinto.n 
1Ußelh11b<InVlll'sorQunQSQ!tblelet 
• vom N'et.d:.irMtr I0""8t'91\ 

s1.iionon 

H•S 
1 

H6SJHS 
1 

HS 
1 

..... 
1Btz•lchnl.lftQ (Am1h1J (11-nuhlJ (AnuhlJ [An.utllJ ............._ 

difOl'IFrafftdnul.l ........-· d.aYofl lr•mdnu ..... . .. 

"""' 1 
MS 

1 
M$/N$ 

1 
NS 

(An.uhll (Anuhl) l"nuhll (Al'll"'11) 

MS 
1 

M&NS 
1 

NS 
[An.uhlJ (Anu.hl) IAnuhl]. .. . 



Vergloichsparanlotor 

T1•n•lonn•t~ 

S.ulocl\llllng 

ft~IOtmllOCftl 

dl...on F1ecnctrou ""Re~tr~.iMOf9n 

NVO!tfre~ •• 

H6S 
(MHhfJ 1 

H65'11S 
(Al'IUtll) 1 

HS 
{AllUl'llJ 1 

HSIMS 
[Anu.lltJ 1 

MS 
lM<•HI 1 

MSINS 
(AAt~I) 1 

HS 
[Al\HJll) 

ISIVOl'I ftftl'IQnull 

11\Uaflert•ft• 
... 

O.t dc.lwlurog·­ M L•llt't«btikltntr 

HoS 
[k\.'A] 

Aruc,..,Upul\Ull YOf'I N~«ltn fremden 
H6ll1blW Um~lll'IMC)ftlfn 

Atlsdllou!UI„"' von tvd'IQ""119trt1n •iOtnttn'ltfl· 
lllW U!M9iMlt>tf'ltn 
All"'*'S$p...t1>.1• ~ frttndtt! Netl· bl"" 
Omspannebertetl tutg'l&lcher NW• bzw 
Ums~b-

A~$~8 dor St#'tß1rtbeleuclll 

Btttl<:hf'IUl'llJ 
HOS 

(Anuhll 

""""""„,.."""""' 1•ll'l«llfNS 

' NCl\fEG 
olYle Hwae n11cl!EEG·­ -""""Ol'w'ltfOtCI """'"""" WIR .otl$11Dtfl Ett• „ 

1 

1 

H6S 
1[A.nzahll 

HS 
(kVA) 

HSIMS 
(kVAJ 

AnKhtusJ.jl(lnkte 

H6SIHS 
1 

HS 
fAN.&l'tll IA.1u ;»in 1 

c„sptrH pllflkle dorentr;a.ler EnwgllflgHnl•gen 

H6SIHS 
1 

H$ 
1 

HSIMS 
1tAn1"hQ (Anuhll ""''"" 

ZeltpkheJ11'tre1h0Ch,U..st Obet..-llct tl'IWllrnen 

lnsttlhette de1entra!e Eneugungskll1tun9 

B<t1.t lchlwn11 
H6S 

1 
HOSIHS 

1 
HS l ...,.. 

1IWl1 (kW} l)<W] l>W) 
alle fEG·Anll!Oeß 
uvonSol.ar.,..ml1 
Oh'Onv.~tt111•__... 

11acl'IEEG 
KWK-Altl „ .f'Of "'""'KV.l<...\nlaoon • o F0t 

~= -- •E• 
Jalveu,tiel1Er11spef1wiqon 

De1clclwlung 
H6S 

1 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 


zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 


im Regelverfahren 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4 , 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu ver­

zinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31 .12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re

gulierungskontosaldos erst am 01 .01 .2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

jährlichen Raten ab dem 01 .01 .2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. 

Der Zinssat7 fOr die Aufzinsung im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum 

entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten 

Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalen

derjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. 

Für den Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

­grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch An

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbel•ieb oder 

­

­

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Messung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursacht 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind An­

lage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielba

ren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. 

Dies umfasst die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösober­

grenze in Folge von: 

• 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV {§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 1 ARegV), 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 

2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 

34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

sowie einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 Strom

NEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen An­

trägen 

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

• nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösober­

grenze findet sich in Anlage A1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der 

Anlage A3 zu diesem Dokument wird die festgeleg te Erlösobergrenze des Jahres 

2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine An­

passung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 ARegV erfolgte in der ersten Regu­

lierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV erstma­

lig zum 01 .01 .2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst 

ab dem Jahr 2010 relevant. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Be­

schlusskammer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 ab­

zustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert: 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen 

Der Netzbetreiber hat bei der Meldung der zulässigen Erlöse nach § 28 Nr. 1 ARegV 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
angesetzt. Die Beschluss­

kammer hat die angesetzten Kosten geprüft 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Berufsausbildung und Weiterbildung 

Baukostenzuschüsse I Netzanschlusskostenbeiträge 

Die Korrekturen der zulässigen Erlöse des Jahres 2010 sind in der nachfolgenden 

Tabelle zusammengefasst: 
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Auswirkung auf 
Werte aus ur­ korrigierte Wer­ zulässige Erlö­
sprünglichem EHB te se 

Kapitalkosten aus genehmigten 
Investitionsbudgets nach § 23 
ARegV 
Betriebliche und tarifvertragliche 
Vereinbarungen zu Lohnzusatz-
und Versorgungsleistungen (Ab­
schluss vor 31 .12.2008) 

Betriebs- und Personalratstätig­
keit 
Berufsausbildung und Weiterbil­
dung im Unternehmen und von 
Betriebskindertagesstätten für 
Kinder der im Netzbereich be­
schäftigten Betriebsangehörigen 

Auflösung von BKZ / Netzan­
schlusskostenbeiträgen 

Summe 

Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert: 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 20 12 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige 

Abweichungen werden nachfolgend erläutert: 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Aufwendungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fEEG/ 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächli­

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren 

Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der tatsächlich physikalisch durchgeleiteten 

Mengen und den in Anspruch genommen Leistungen und den vom Netzbetreiber 

jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Er­

lösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 

und 15 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten ge­

genüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fü r die 

Kalenderjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten 

Werten gegenübergestellt. 
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Anlage SR: Saldo Regul ierungskonto 2009 bis 2012 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 

ARegV gegeben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich 

somit nicht vorliegen. 

2.4. Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel­

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach§ 18b StromNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenübergestellt. 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperio­

de 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.201 2 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 wird durch die kalender

jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtl ich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4 bis 6 , 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent

nehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für 

das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Diffe­

renzen der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu ver­

zinsen sind. Der Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 kann ebenfal ls der Anla­

ge A2 entnommen werden. 

­

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode Ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. 

Anlage A2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage AS dargestellte Verzinsung 

für das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierungskonto nach Verzinsung, der In der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jewei­

ligen durchschnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten

ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige 

Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während 

des Auflösungszeitraums vorgesehen ist 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage AS 

aufgeführten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 

2018. Zuschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen 

Vorzeichen versehen. 

­
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Strom - Regulierungskonto 2009 

• Übersicht Obor ällo Tcilnotza . 

Netibetrolber: 

Aktenzeichen der BNeb:A: 

Betriebsnummer: 

AnpassunQ der Netzentgelte gem. § 5Abs. 3 ARooV l Oirforonzon des Jatues 2009) 

Nach§ 4 AR&gV :z:ulls.slgo \Anpassung der Netz~ntgelle gem. Keine Anpassung!Erf6so de$ Jahres 2009 § 5Ab•. 3MegVzum Ot.ot.2011 

Gesamte Differenz FOr da,s Jahr 2009 aoiuwenden(!er 
(unvorxln11) do1 Jahres 2009 Zlnoutz.oomlß § 5 Abs. 2,1\RogV 

Anteil der Differenz an der ,Anp.a5sung der zu verptobeoden Er16se 
Erlösobergron10 fn % dos Jahres 2011 fQr 1110 Notzo 

GeSemts.eldo 
Regullorungskonto 

nach VerzJnsung fOr 
allo Netze 

2009 

GesamtsaldoG&sarnt&aldo AnzuwendenderNach § 4 ARegV des Vorjahressaldo Mittelwert au.sNetz- Regulierungskonto Zinssatz Verzinsung des Rogulferungskonto(Jehroteryfangs·Jahre• 2009 J•hrtl-s•nrangs· und nummer vorVcrtlnsung Saldw nach Verzinsung 9omäß -zultsslgo Erlöse ~stand) J4h<O$Ondbostand 
(Jahre$en~be&tand) § 5 Abs. 2 ARegV fa NOI% 

Mlagc A1 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § S Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben d&s 

Bundo-snott· zu angosetztc-nNotzbetroibers 
aaentur Werten 

Kalkulationsporiode 2009 

nath § 4 ARe9V zu.lässige Erlöse 
1 E~ösobetgrenze ge~ß § 4 ARegV 

erzielbare Ertöse 

Erf04'dertiche lnansprvchnahme vorgelsgerter Netzebenen gemäß tatsäehlkh entstandene Kosten 
2 § 1 1 At>s. 2 Satz 1 Nr 4 ARegV In EOG enthaltene Ansätze 

talsacflllch entstandene KostenVermiedene Nettentgelte im Sinne von §18 StromNEV. 
3 § 35 At>s, 2 des EEG und§ 4 At>s. 3 des K'M<-G In EOG enthaltene Ansätze 

Kos1.envcrc'indetung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
4 

inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG Kostenveränderung 

~A3 

Se-ite 1 von 1 



Strom ·Regulierungskonto 2010 
• Ot>crsk:ht Ober allo Teilnetze· 

Neb.betrelber: 

Aktenzeichen der Bfl(etzA: 

Btllk1bSnummer: 

An ssun der Netzont ello em. 5 Ab5. 3 ARe V Differenzen des Jahres 2010 

N&<h § • AAogV iulässlge 
Er10So dts Jahres 2010 

Gctaamte Differenz 
(unverzJnst) des Jahres 2010 

Anteil dor Differenz an der 
Er1~sobergrenze fn % 

i'npastung der Notzentgelto gom. 
i 5 A!1s. 3 ARegV zum 01.01.2012 

FOrda._a Jahr 2010 a11zuwencrendor 
!lnnatt gomt& § 5 Abs. 2-ARtgV 

~npassung der zu verprobendon Ertö&o 
~es Jahres'2012fhr alle Netze 

GO$amtutdo 
Regullerung5konto 
n•ch Vcnlnsung fOr 

alle Notzq 

2010 

Netz­
nummor 

Nach§ 4ARegV 
zulässfgo Erlöf• des 

Jahres 2010 

Vorjahressaldo 
(J~hresanfangs.· 

bOstand) 

Getamts.etdo 
Regulierungskonto 

vor Verz.Jnsung 
(Jah~ondbestand) 

Anzuwcnelondor 
Zinssatz gemä& 

§ 5 Abs. 2 ARtgV 

Mfttofwcrt aus 
Jahresanfangs- und 
J• hresendbtsC.nd 

Vonlnsung des 
Sald0$ 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung 

je Nelz 

1 

A11189e A1 

Stute 1VCfl l 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

1 Erlosobefgrenze ~6 § 4 ARegV 

Kalkulationsperiode 2010 

nad> § ' ARegV zulasslge El1o$e 

emetbare Er16se 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Ang9"etzte Werte 
B\Jndesnetz· 

-.emur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

2 Erforderliehe Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Sau 1 Nr 4 ARegV 

tatsachllch entsiandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 
Vemuedene Nellentgelte Im Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs. 2 d&S EEG und § 4 Abs. 3 des KWK·G 

tatsachlich entstandene Ko$len 

In EOG enthaltene Ansätze 

, Kostenveranderung Mt-ssung I Messtellenbetlieb 
onkl Maen.mnen ~- § 21b EnWG 

bei effizienter Lo1$1Ungserbringvng entstehende 
Kos:.envcranderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung C!er nach § 4 ARegV zulassigen Erlöse ge:näß Anpa.ssung der E~ösobergrenze 2010 

Position 
1 

Angaben des 
1 

Angesetzte Worte 
Netzbe11eibers BNetzA 1 Abweichung 

Veränderung der dauerhaft nicht t)ee;nßussbaren Kosten 

Annurtat def penodenubervredende Saldoerung 2006 

!summe der Abweichungen aus a) -:] 

Ar119t"3 
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Vorglolch Er lösoborgronzenbestandteile 

Notzbotlolbor 1 BNo!ZA 1 Abweichung 1 

2010 1 2010 1 absolut 1 rotaUv 1 

Erlötoborgronzo 

Formolbostandtoilo 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPlo . PF, 

Anpassung de< ErlOsobergrenze gern EWF·8eschl\Jss 

().Element 

H&rtelal 

Sonstlgos 

P0S2006 

Pr.lS 2007 

PUS2008 

MEA 

Netzveranderungen gemaß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Sei:e 1 W>l'I ' 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

1 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz-

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

in 201Otatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetnebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 ·in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 
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Strom - Regulierungskonto 2011 
• Obers.icht Uber alle Teilneue -

Netibetrelber; 

Aktenielchen der BNeb:A: 

eetdtbSnummer: 

Annassung der Netzentgelte gern. § 5 Abs. 3 ARcaV Olltcrenzen d&s J1hros 20111 

Nach§ 4 ARogV zulllsslge : Anpassung der NeU:entgelte gern. Keine Anpass.ung! Er10ie,des Jahres 2011 · § 6 Abs. 3 ARogV tum 01.01.2013 

-
Getsmto Dltforont 1 FDr das Jahr2011 anzuwendender ·1 
(unverzln•I) d0$ Jahres 2011 . Zln•••lz gomlß §,5 Alls. 2 ARagV 

-

Anteil der Differenz. an der ~npas$ung der tu verprobenden Ertöse 
Erlösobergrenze In % dos Jahres 2013 fDr allo Nettzo 

Gesamtsaldo 
Regullerungskonto 
nach Vorzfnsuno fOr 

alle Netze 

Nach §.4 ARegV Voljahressaildo Getamt.setoo Aniuwendender 
Netz· RoguUerungsko~fo 

num.mor zullMlgo Erlöse CIOS (Jahrosanfangs­
vor Verzlniung Zln"satz gemllß 

Jahres '2011 bestand) 
(J•hr„o.ndboslandj 

§ $Abs. 2 ARegV 

Mlttotwon aus 
Jahresanfangs- und 
J• hrosendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

ue1amtsJldo 
RGgul!orungskonto 
nach Verzinsung 

JoNotl 

Anlage A1 

Soil<I 1 von l 
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Daten zur Berechnung des Differenzbet rages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 
Angaben des 
NelZbe~ibers 

Angesetite Wene 
BundesnelZ­

--·ntur 

Abweicl1ungen 
zu angeselZ!en 

Wett-­

' Erlosobe~renze gema!I § • ARegV 
nach § • AR19V zulässige Erlose 

eizietbaie E~ose 

2 
Etforder1iche lnan$pruehnahme vor9ela9etter Netzebenen 
gema!I § , , Abs. 2 Satz , Nr. 4 ARegV 

tatsächhch entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Ansatze 

3 
Vermiedene Netzent,gelto im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWl<·G 

tatsachlich enl$tandene Kosten 

In EOG enUialtene Ansätze 

, Kostenveränderung Messung I MessteUenbetneb 
inkl Maßnahmen gern § 2,b EnWG 

bei effizienter Leisw~ung entstehende 
Kostenveranderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der ErlOsobergrenze 2011 

Angaben des AngeselZte Werte 1Pos~ion AbWeld>ung
Netzbetreibers 1 BNetzA 

dauemaft ntcht beelCllluSsbare Kosien 

Annunat derpenoden~bergreden6e Saldierung 2007 

[Summe der AbweiehunOen aus a) 1 

Af11191A3 
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1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandtelle 

Notzbotrolbor 1 BNotzA 1 Abwolchung 

absolut2011 1 2011 1 1 ··~ 
Erlösoborgronzo 

FormolbostandtoiJe 

l<A dr1I> 

l<A vnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPt.. PF, 

Anpassung der Elf6sobergrenzo gem EWF-Besehluss 

0 -Element 

Hartefall 

Sonstiges 

PUS2006 

POS 2007 

P0S2008 

MEA 

NelzVO<andcrungen gemaß § 26 ARegV 

SoMtlgos 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angaben des 
Angesetzte Werte Abweichun gen 

Ermittlung .der Differenz· gemäß'§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Netzbetreiber$ 

Bundesn~tz- zu angesetzten 
agentur Werten 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

AnlageA4 

Seite 1von1 



Strom· Regulierungskonto 2012 
•Obcrslch1 Ober alfo TcUneuo . 

Netzbetr,lber. 

Btttlobsnummor: 

An-·ssunn der Netzent11efle nem. ~ 5 Abs. 3 ARenV (Dfffcrcnz.en dos Jaluos 2012) 

Nach§ 4 ARegV zu1a„19e .~npassung detNetzen\gelle gem. 
Ertöso dos Jahres 2012 § 5 Abs. 3AR~gV ium 01.01.2014 

Ges11m~eOJfferenz for dat Jahr 2012 anzuwendender 
(unven:Jntl) dea Jah(es 20t2 Zlns„tz gemae § 5 Abi. 2 ARegv 

1Mltll dor Dltforerit an dtr Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
Er)ösobergrenze In% de. Jahres 2014fOr11to Netze 

Gesam{a.akfo 
Regulierungskonto 
nach VorzJn·sung fDr 

alte Netze 

Gosamtsafdo
Vorjah1KsaldoNoch§~ ARegV Regulierungakonto· Netz­ z.ullls.s(ge Erlöse des (Jahr~sanfangs· oummer vor Vcrz.lnsunoJahres 2os2 bostand) 

(Jahies.endbestan~ 

Anzuwendender Mittetwert aus 
Zins.sitz gcm.A& Jahresanfangs„ und 

§5Abs. 2AReg\I Jahresendbestand 
L 

GesamtsalcJo 
Venlnsung des Regulierungskonto 

Sald0$ nach vorzinsung 
Je Netz 

St-'le 1 von ' 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

1 Erlösobergrenze gemäß§ < ARegV 

Kalkulations~riode 2012 

nach§• ARegV zulilsslge Erlöse 

erzielbare EIIOse 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angese1zte Werte 
Bundesnetz· 

agentur 

Al>weichu119&n 
zu angesetzten 
~ Werten 

2 
Erforde<liche lnanspruchnalvne vorgetagener Nelttbenen 
gemaß § 1 1 Abs 2 Satt 1 Nr. • ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

In EOG enfla~eneAnsatte 

3 
Vermiedene Nettentgene im Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs. 2 dea EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tat$ächlkh entstal\dene Kosten 

In EOG enthallenc Ansätze 

4 Kostenveranden.ing Messung I Me1stelJenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem § 21b EnWG 

bei effizien1er Lel11·ungserbringung entstehende 
Kostenver~nderung 

a) Oifferenun bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der E~ösobergrenze 2012 

Posillon 
1 

Angaben des 
Netzbetleibers 1 

Ange~Werte 1 Abweichung 

dauerhaft nich1 beeinßussb;ore Kosten 

Sonstiges ohne Mehrertösabschopfung 

b) Vergleich der Netzbetrelb&nlngaben 

EHBRegK!o. 2012 j EHB§ 28 Nr. t ARegVI Abweichung 

!Summe der Abweichungen aus a) und b) - ­
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Verg leich Erlösobergrenzenbestandteile 

Notzbtlreibor 1 BNetzA 1 Abwolchu19 

2012 1 2012 1 absoM 1 relativ 

Erlösoborgrenzo 

FormolbtsUlndteile 

KAdll b 

KAvnb 

KAb 

AnpasW<>g vP~1vPlo - PF, 

Anpassung der e.-grenze gem EWF~ 

O· Elemenl 

H31W!fal 

Sonsllgos 

PUS 2006 

POS 2007 

Pt.lS 2008 

MEA 

NetzYOtlnderongen gemäß § 26 ARegv 

Sonsloges 



Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

W erten 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

m der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetnebs 

Differenzbetrag 
(tatsächl iche Kosten 2012 . i n der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 
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Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskonlos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012: 
Zinssa12 2013: 


Zinsen 2013: 


Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013: 

EbG Anfangsbestand Auflösungsbetra!l End15estand ZinßSatz Zinsen 

2014 
2015 

2016 

2017 

2018 

Zu· oder Abschläge auf 
die Ertösobergtenze 

Anlage AS 
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